
TÜV NORD GROUP

Gefährliche Stoffe

Dienstleistungen für Gefahrguttransporte

Die Beförderung gefährlicher
Güter erfordert verschiedene
Arten von Gefahrgut-
umschließungen und
ortsbeweglichen Druck-
geräten, die von den
Betreibern ihrem Logistik-
konzept entsprechend
ausgewählt und kombiniert
werden können. Dabei
gelten jedoch strenge
gesetzliche Vorschriften. Die
Experten von TÜV NORD
helfen mit neutraler Beratung
und anerkannten Prüfungen
bei deren Einhaltung. Das
breite Dienstleistungs-
portfolio richtet sich an
Hersteller, Instandsetzungs-
betriebe und Speditionen. 

Ob auf dem
Landweg, auf der Schiene
oder auf dem Wasser: TÜV NORD
bietet alle erforderlichen erstmaligen und
wiederkehrenden Prüfungen von Gefahrgut-
umschließungen sowie die Prüfung und Zulassung
von ortsbeweglichen Druckgeräten nach sämtlichen
relevanten Vorschriften. Dazu zählen unter anderem die
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnen-
schifffahrt (GGVSEB) mit den Anlagen zum Europäischen
Übereinkommen über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) bzw. Schiene
(RID) und die Gefahrgutverordnung See (GGVSee).

TÜV NORD - Wir machen die Welt sicherer.



 

TÜV NORD GROUP

Dienstleistungen für Gefahrguttransporte

■ Erstmalige, wiederkehrende und außerordentliche
Prüfungen von Gefahrgutumschließungen und
ortsbeweglichen Druckgeräten

■ Gutachten zur Erlangung einer Ausnahme nach der
Gefahrgut-Ausnahmeverordnung (GGAV)

 

Unsere Leistungen

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31 · 22525 Hamburg
Am TÜV 1 · 30519 Hannover
Technologiepark 1 · 45307 Essen

www.tuev-nord.de

Ihr Nutzen:
 
■ Belastbare Prüfaussagen in standardisierten

Prüfberichten 
■ Unabhängige Beurteilungen
■ Neutrale Beratung
■ Sicheres Betreiben von Gefahrgutumschließungen
 
Unsere Kompetenz:
 
■ Erfahrene Sachverständige
■ Hoher Ausbildungsstandard
■ Hohe Terminflexibilität und Verfügbarkeit
■ Gute Behördenkontakte
 
Aktuelle Vorschriften (Stand: März 2012):
 
■ Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und

Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Verbindung mit den
Anlagen zu den Europäischen Übereinkommen zur
Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene (RID)
und auf der Straße (ADR)

■ Gefahrgutverordnung See (GGVSee) in Verbindung mit
dem International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG-Code)

■ Ortsbewegliche Druckgeräteverordnung (ODV) in
Verbindung mit der Richtlinie 2010/35/EU über
ortsbewegliche Druckgeräte (TPED)

Gerne beraten wir Sie ausführlich.
Sprechen Sie uns an.
 
gefahrguttransport@tuev-nord.de
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